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Vertrag: § 73b SGB V HZV AOK BW Kinder- und Jugendarztmodul 

Datum: 24.03.2023  

Betreff: Aussetzung der Untersuchungszeiträume  
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

1. Abrechnung der Vorsorgeuntersuchungen U6 bis U9 außerhalb der Toleranzzeiten 

Vom 15.12.2022 bis 30.06.2023 sind die Untersuchungszeiträume und Toleranzzeiten der 

Vorsorgeuntersuchungen U6 bis U9 im HZV Kinder- und Jugendarztmodul bekanntlich ausgesetzt.  

Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Entscheidung war es nicht möglich, die Aussetzung im Quartal 1/2023 in 

der Vertragssoftware zu berücksichtigen. Insofern kann es vorkommen, dass Sie von Ihrer Software 

fälschlicherweise auf die Toleranzgrenzen hingewiesen werden und die Vorsorgeuntersuchungen nicht 

außerhalb der Toleranzgrenzen abrechnen können. Wir bitten Sie in diesem Fall Nachzügler-Scheine für 

die Abrechnung Q2/2023 vorzumerken, weil die Vertragssoftware rückwirkend geändert wird und damit 

Vorsorgen außerhalb der Toleranzgrenzen im 2. Quartal wie gewohnt abgerechnet werden können. 

 

2. Nachvergütung gestrichener Vorsorgeuntersuchungen aus Q3/2022 

Im Jahr 2022 wurden die Toleranzzeiten der U-Untersuchungen zum 01.07.2022 wieder eingeführt, aber in 

den Vertragssoftwaresystemen wurde kein Hinweis darauf gegeben. Der Hinweis wurde erst ab Q4/2022 

angezeigt. Wir hatten zwar in einem Rundschreiben auf die Wiederaufnahme der Toleranzgrenzen 

hingewiesen, dennoch wurden viele Vorsorgen außerhalb der Toleranzgrenzen erbracht und abgerechnet. 

Diese verfristeten Vorsorgeuntersuchungen wurden daraufhin in der Abrechnung gestrichen.  

Nun können wir Ihnen mittteilen, dass die AOK BW sich bereit erklärt hat, die gestrichenen Vorsorgen 

nachzuvergüten. Sie müssen dafür nichts tun. Die gestrichenen Belege werden vom Rechenzentrum 

reaktiviert und Ihnen mit der Abrechnung Q1/2023 vergütet.  

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 


